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RS OGH 1994/4/28 6Ob1563/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1994

Norm

EO §382 Abs1 Z8b

Rechtssatz

Auch ein jahreszeitlich abwechselnd mit einer gemieteten Stadtwohnung längerfristig zum gemeinsamen Aufenthalt

benütztes ländliches Eigenheim - als Zweitwohnsitz - ist einer Regelung nach § 382 Abs 1 Z 8b EO unterworfen.

Entscheidungstexte

6 Ob 1563/94
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